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Öffentliche Bekanntmachungen
Verbandsgemeinde Dudenhofen

mit den Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen

WICHTIGES AUF EINEN BLICK
Verbandsgemeindeverwaltung ( 06232-656-0
Konrad-Adenauer-Platz 6 Zentralfax: 06232-656-158
67373 Dudenhofen Fax: Bgm u. Amtsblattredaktion 
 06232-656-158, Internet
 http://www.dudenhofen.de
 E-Mail info@vg-dudenhofen.de
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  durchgehend von 08.30 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:
mit Kfz-Zulassungs-Außenstelle des Rhein-Pfalz-Kreises 
Montag   07.30 – 16.00 Uhr   
Dienstag  07.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch  07.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  07.30 – 18.00 Uhr
Freitag   07.30 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten des Sozialamtes:
Montag   08.30 – 12.00 Uhr
Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  08.30 – 18.00 Uhr
Freitag    08.30 – 12.00 Uhr

Sprechstunden der Bürgermeister und Beigeordneten:
Verbandsgemeinde Dudenhofen
Bürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
nach Vereinbarung.
1. Beigeordnete Irmgard Ball 
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung (Tel. 06344-2940)
Ortsgemeinde Dudenhofen
Ortsbürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150, 
priv. 06232/98782), Sprechstunden: täglich während der Dienst-
zeiten der Verwaltung nach Vereinbarung.
Ortsbeigeordneter Roni Zürker (Tel. 06232-656-183,
priv. 0172/6203536),
Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung
Aufgabenbereiche:
– Gemeindewerke Dudenhofen
– Friedhof Dudenhofen
Ortsgemeinde Harthausen
Ortsbürgermeister Harald Löffler
(Tel. 06344-5636, Fax: 06344-508438), 
Gemeindebüro Harthausen, 
Tel. 0 63 44 -94 59-0, während der Sprechstunde
Sprechstunden: montags 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Ortsbeigeordneter Klaus Bachmeier (Tel. 06344-939430)
Sprechstunden: montags 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Aufgabenbereiche:
– Bauhof der Ortsgemeinde Harthausen
– Friedhofsangelegenheiten
– Forstwirtschaft
– Unterhaltung von gemeindeeigenen Einrichtungen 
(Karl-Hufnagel-Grundschule, kath. Kindergarten, ehemal. Schwes-
ternhaus, Historischer Tabakschuppen, Heilsbruckhalle, Grillhütte, 
Jugendtreff)
Ortsgemeinde Hanhofen
Ortsbürgermeisterin Friederike Ebli (Tel. 06344-939054)
Sprechstunden: Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr
im Gemeindehaus Hanhofen, 1. OG,
Hauptstraße (Tel. 06344-939054, Fax: 06344-939056)
Ortsbeigeordnete Anelore Irschlinger (Tel. 06344-2534)
Verbandsgemeindeverwaltung:
Schiedsamt
Schiedsmann Werner Wingerter (Tel. 06232-656-140)

Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi 52, III. OG.
Gleichstellungsbeauftragte der VG Dudenhofen
Frau Gerlinde Kade (Tel. 06232-656-146)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi. 46, II. OG.
Forstrevier Dudenhofen
Forstrevierleiter Herr Jürgen Render, Tel. + Fax: 06232/990764
Sprechstunden des Seniorenbeirates Dudenhofen
Herr Walter Hoffmann (Tel. 0 62 32 / 9 24 85 priv.)
nach tel. Vereinbarung,
Sprechstunden der Leiterin Volkshochschule Verbandsgemeinde
Frau Marliese Goldschmidt (Tel. 06232-93216)
nach tel. Vereinbarung
Sprechstunden der Sozialarbeiterin des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Lehmann-Westermann, Tel. 0621/5909-118
Jeden 1. Dienstag im Monat von 16.00 – 17.00 Uhr,
Rathaus Dudenhofen, Zi. 20, Tel. 06232/656-228 
Sprechstunden des Kontaktbeamten der Polizei Speyer
Herr Polizeioberkommissar Ottmar Fischer von der Polizeiinspek-
tion Speyer, Tel. 06232-137-227, 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 9.00 – 11.00 Uhr und jeden 
2. Donnerstag im Monat von 16.00 – 17.30 Uhr. Ansonsten Termine 
nach Vereinbarung.
Frauenbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Dr. Monika Isis Ksiensik (Tel. 0621-5909-433)
im Kreishaus Ludwigshafen, Europaplatz 5,
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Polizei-Notruf 110
Polizeiinspektion Speyer 06232-1370
Feuerwehr-Notruf
- von Dudenhofen 112
- von Harthausen und Hanhofen 112 
- Wehrleiter Stefan Zöller 
- Feuerwache Dudenhofen 06232-990 734 
   (nur besetzt im Alarm- und Übungsfall) Fax-Nr. 06232-9754
Vergiftungs-Informationszentrale 06131-232466
Kinderschutzbund Speyer 06232-72298
Sprechstunde und Vermittlung von Tagespflegepersonen 
Roland-Berst-Str. 1, Speyer-Süd, 
Di und Mi 10.00 – 12.00, Do 14.00 – 17.00 Uhr
Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos) 0800-111 0 333
Elterntelefon 0800-111 0 550
Telefonseelsorge  0800-111 0 111
Psychosoziale Beratungsstelle 06232-600-230
– Suchtkrankenhilfe
Kreuzbund e.V. Speyer, Selbsthilfegemeinschaft 
für Alkohol- und sonstige Suchterkrankungen 
(Herr Fischer) 0175-9326313 
Krisentelefon für psychisch kranke Menschen  0800-220 3300
Donum-Vitae e.V. Ludwigshafen Vorderpfalz 0621-572 4344
Staatl. anerkannte Schwangerschafts- Fax: 0621-5724346
konfliktberatungsstelle 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.
Waldspitzweg 10, 67105 Schifferstadt 06235-98181
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis  0621-5909-0
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen
Ruftaxi der Verbandsgemeinde, Fahrpreis 2,50 € 06232-70707
Schulen
Grundschule Dudenhofen 06232-9005-45,  Fax: 9005-64  
Regionale Schule 06232-9005-50,  Fax: 9005-65
Schulsozialarbeiterin der Regionalen Schule
Dudenhofen-Römerberg 06232-9005-57
Frau Magdalene Müller E-Mail: m.muellerRSD@gmx.de
Sprechstunden nach Vereinbarung 
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Ganerbhalle Dudenhofen 06232-9005-60
Grundschule Hanhofen 06344-4780; Fax: -937052
Grundschule Harthausen 06344-8695; Fax: -508 874
Kindertagesstätten 
Kindertagesstätte „Naseweis“
Iggelheimer Str. 33 a, Dudenhofen 06232-93808
St. Kunigunde, Kilianstr. 1a, Dudenhofen 06232-92078
Villa Sonnenburg, Schulstraße 5, Hanhofen  06344-6847
Schulkinderhaus,  06344-94 66 37
Alte Kirchstraße 1, Hanhofen
St. Dominikus, 06344-8544 und 06344-938668
Speyerer Straße 20, Harthausen
Bau- und Forstbetriebshof 06232-651060
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., Dudenhofen Fax 06232-651062
Bürgerhaus Dudenhofen, K.-Adenauer-Platz 06232-656-172
Festhalle Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Str. 5 06232-95204
Haus Marientraut Hanhofen, Schulstraße 06344-937031
Bauhof Hanhofen 06344-936 539 
Heilsbruckhalle Harthausen, Am Waldsportplatz 06344-5946
Historischer Tabakschuppen Harthausen 06344-5943
Bauhof Harthausen, Raiffeisenstraße 6 06344-5915

Notfalldienste (Änderungen vorbehalten!
Sozialstation AHZ Schifferstadt Pflege  ( 06235-95 93 50
Beratung und Koordinierungsstelle  ( 06235-95 95 35 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ( 112 
Rettungsdienst bundesweit  ( 19 222
Polizei ( 110

Dienstbereitschaft Ärzte (falls Hausarzt nicht erreichbar):
Bereitschaftsdienstzentrale Speyer, Diakonissen-Stiftungskranken-
haus, Hilgardstraße 26, ( 06232-19292
Dienstzeiten:
Zum Wochenende (Freitag 18.00 - Montag 07.00 Uhr)
An Feiertagen (Feiertag 08.00 - Folgetag 07.00 Uhr)
An Mittwochnachmittagen (Mittwoch 13.00 - Donnerstag 07.00 Uhr)

Bereitschaftsdienstzentrale
für Kinder und Jugendliche 
in den Räumen des Diakonissen-Krankenhauses Speyer
Kinderärzte-Notdienst ( 0180 5112 072 
• freitags, von 18.00 bis montags 7.00 Uhr, d.h. jedes Wochenende
•  feiertags, ab 20.00 Uhr vor den Feiertagen bis 7.00 Uhr nach dem 

Feiertag einschl. 24.12. + 31.12. 
•  jeden Mittwoch von 14.00 Uhr bis donnerstags 7.00 Uhr
Die Kinder- und Jugendärzte sind jeden Samstag und Sonntag und 
jeden Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der BDZ-Päd-
Speyer e.V. innerhalb des Diakonissen-Krankenhauses. 
Zu den übrigen Zeiten sind die Kinderklinik-Ärzte für die Versor-
gung zuständig.

Dienstbereitschaft Zahnärzte:
Karfreitag, 02.04.2010, von 11.00 – 12.00 Uhr
Samstag, 03.04.2010, von 09.00 – 12.00 Uhr
ZA. von Stumberg Michael, Mühlturmstraße 28, 67346 Speyer   
( 06232-2890000
Ostersonntag, 04.04.2010, von 11.00 – 12.00 Uhr   
Ostermontag, 05.04.2010 von 11.00 – 12.00 Uhr
Dr. Univ. Belgrad Cavic Branko, Gilgenstraße 4a, 67346 Speyer 
( 06232-629295 

Dienstbereitschaft Apotheken:
Die Notdienste beginnen jeweils um 08.30 Uhr und enden am darauf 
folgenden Tag ebenfalls um 08.30 Uhr:
Donnerstag, 01.04.2010  
Flora-Apotheke, 67346 Speyer, Dahlienweg 2,    
( 06232-44337
Kreuz-Apotheke, 67354 Römerberg, Heiligensteiner Str. 84,  

( 06232-84611
Freitag, 02.04.2010 
Schwanen-Apotheke, 67346 Speyer, Korngasse 36,    
( 06232-75264
Samstag, 03.04.2010  
Sonnen-Apotheke, 67346 Speyer, Maximilianstr. 40,    
( 06232-75906
Löwen-Apotheke, 67373 Dudenhofen, Speyerer Str. 7,   
( 06232-94146
Sonntag, 04.04.2010 
Hilgard-Apotheke, Hilgardstraße 30, Im Ärztehaus 2, 67346 Speyer,  
( 06232- 990 8383 
Montag, 05.04.2010 
Apotheke am Bahnhof, 67346 Speyer, Bahnhofstraße 49,    
( 06232-73132
Dienstag, 06.04.2010  
Apotheke im Marktkauf, 67346 Speyer, Am Rübsamenwühl 4,  
( 06232-31590
Mittwoch, 07.04.2010 
Apotheke-Nord,67346 Speyer, Falkenweg 1,     
( 06232-4653 
Löwen-Apotheke, 67373 Dudenhofen, Speyerer Str. 7,   
( 06232-94146
Donnerstag, 08.04.2010 
Erlich-Apotheke, 67346 Speyer, Am Berliner Platz, Fünfkirchener 
Weg 3, ( 06232-36633 
Freitag, 09.04.2010
Apotheke im Vogelgesang, 67346 Speyer, Windthorststr. 11,    
( 06232-70585

Tierärztlicher Notfalldienst: 
zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelassenen 
Tierarztes.

Ver- und Entsorgung
STROMVERSORGUNG
• bei Störungen in der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung 
 Dudenhofen: Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Wüst ( 0 62 32-6 56-1 35
 nach Dienstschluss
 Firma Elektro-Schlee GmbH, Raiffeisenstraße 14,
 67373 Dudenhofen  ( 0 62 32-9 44 14 

oder
• bei Störungen in der Stromversorgung Hanhofen und Harthausen: 

Pfalzwerke, Dienststelle Edenkoben  ( 06323-94 13-10
 Bei Störungen im Stromnetz: 08 00 7 97 77 77 
• bei Störungen an der Straßenbeleuchtung in Hanhofen und  
 Harthausen: Verbandgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
GASVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Gasversorgung Dudenhofen, Hanhofen und 

Harthausen:
 Pfalzgas GmbH, Frankenthal ( 08 00-1 00 34 48
WASSERVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Wasserversorgung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Wüst ( 06232-656-135
 oder: Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

( 0 62 35-95 70-0
 nach Dienstschluss:
 Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

 ( 0 62 35-95 70 31
ABWASSERBESEITIGUNG:
• bei Störungen in der Abwasserbeseitigung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
 nach Dienstschluss:
 Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen ( 0  63 44-33 32
  (Anrufbeantworter)
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Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Dudenhofen: Jeden Donnerstag von 15.30 – 18.00 Uhr können Wert-
stoffe abgegeben werden. Ist der Donnerstag ein Feiertag, wird der 
Mittwoch davor geöffnet.
Hanhofen: Jeden 1. und 3. Samstag im Monat können von 09.00 
– 12.00 Uhr Grünabfälle abgegeben werden.
Harthausen: Jeden 2. und 4. Samstag im Monat können von 08.00 
– 12.00 Uhr Wertstoffe abgegeben werden. Hat der Monat fünf 
Samstage, ist hier auch dieser geöffnet.

Abgabestellen für Kleinbatterien
Dudenhofen: Bürgerbüro – zu den Öffnungszeiten
 Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
 Schlee Elektro GmbH, Raiffeisenstraße 14,
 zu den Öffnungszeiten
Hanhofen: Gemeindehaus in der Hauptstraße – täglich
Harthausen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Abgabestellen für CDs, CD-Rom und DVDs
Dudenhofen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
Harthausen:  Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Ausgabe für Zusatzabfallsäcke
Wie bisher, können Zusatzabfallsäcke zu den üblichen Öffnungs-
zeiten im Bürgerbüro Dudenhofen käuflich erworben werden
(Gebühr € 2,70).
Weitere Verkaufsstellen sind zu den üblichen Geschäftszeiten:
– Lesen und Schreiben Herrmann, Landauer Straße 6, 
 67373 Dudenhofen
– Textilhaus Schütt-Henrich, Speyerer Straße 40, Harthausen
 (auch Abgabe von Wertstoffsäcken)
– Frau Pittner (Bastelstübchen), Speyerer Str. 17, Harthausen

Verbandsgemeindeverwaltung · 67373 Dudenhofen
Zentralabteilung
Az.: 003-11

Öffentliche Bekanntmachung 
Öffentliche Bekanntmachung der Einberufung einer Ersatzperson 
in den Verbandsgemeinderat Dudenhofen. Gemäß § 66 Abs. 3 der 
Kommunalwahlordnung (KWO) gebe ich bekannt:
Frau Irmgard Ball, Hauptstr. 56, 67374 Hanhofen, ist als 1. Beige-
ordnete mit Geschäftsbereich gemäß § 50 Abs. 8 Gemo aus dem 
Verbandsgemeinderat Dudenhofen ausgeschieden.
Gem. § 45 Abs. 1 – 3 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) habe ich 
Herrn Dieter Rain, Sebastianusweg 11a, 67376 Harthausen, als Er-
satzperson in den Verbandsgemeinderat Dudenhofen einberufen.
Dudenhofen, den 09.03.2010
Peter Eberhard, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde
Abt. Landentwicklung, Ländl. Bodenordnung
Flurbereinigungsverfahren
Neustadt-Diedesfeld VII
Aktenzeichen: 41043-HA10.3.
67433 Neustadt a.d.W., den 25.03.2010 · Konrad-Adenauer-Str. 35
Telefon: 06321/671-0 · Telefax: 06321/671-1250
E-Mail: landentwicklung-rheinpfalz@dlr.rlp.de
Internet: www.dlr.rlp.de

Vorläufige Besitzeinweisung
§ 65 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

I. Anordnung
Mit Wirkung vom 23.04.2010 werden die Beteiligten in den Besitz 

Öffentliche Bekanntmachungen

der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen.
Gleichzeitig werden der Besitz, die Verwaltung und Nutzung der 
neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung benannten 
Empfänger übergeleitet. Besondere Überleitungsbestimmungen sind 
nicht erforderlich. 
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 21.08.2009 (BGBl. I S. 2870), wird angeordnet 
mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.
III. Hinweise
1. Allgemeine Hinweise
Mit dem 23.04.2010 gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nut-
zung der neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger über. Die Beteiligten erhalten ab diesem 
Zeitpunkt den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke und verlieren gleichzeitig diese Rechte an ihren alten 
Grundstücken. 
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher Bezie-
hung an die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit 
an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandteilen besondere Rechts-
verhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger als Eigentümer 
der neuen Grundstücke.
Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer 
zur Last fallenden Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder auf Regelung des Pachtverhältnisses (§§ 69 und 
70 FlurbG) sind – soweit sich die Beteiligten nicht einigen können 
– gemäß § 71 FlurbG spätestens 3 Monate nach Erlass dieser An-
ordnung beim DLR Rheinpfalz zu stellen.
Die nach § 34 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen 
des Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes bestehen. Deshalb dürfen auch weiterhin Änderungen 
der Nutzungsart, die über den Rahmen eines ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Beseitigung bzw. Neuanlage von 
Obstbaumanlagen, Errichtung oder Veränderung von Bauwerken und 
Einfriedungen sowie Beseitigung von Bäumen, Beerensträuchern, 
Hecken usw.) nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
vorgenommen werden.
Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung 
enden mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes.
Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Widersprüchen, die von 
den Beteiligten bei der Vorlage des Flurbereinigungsplanes bzw. 
dessen Nachträge, insbesondere gegen die zugeteilten Abfindungs-
grundstücke, erhoben werden, nicht vorgegriffen. Änderungen des 
Flurbereinigungsplanes sind unbeschadet dieser Anordnung nach 
wie vor möglich.
2. Erläuterung der neuen Feldeinteilung
Die neue Feldeinteilung wurde den Beteiligten in der Zeit von 
11.03.2010 bis 17.03.2010 in Sitzungssaal der Ortsverwaltung Neu-
stadt-Diedesfeld, Remigiusstraße 2, 67434 Neustadt-Diedesfeld 
erläutert.
Anträge auf örtliche Einweisung können bis zum 23.04.2010 schrift-
lich beim DLR Rheinpfalz  gestellt werden.
3. Grenzabstände im Weinbau
Bei Anpflanzungen von Reben ist als Grenzabstand gegenüber 
den parallel zu den Rebzeilen verlaufenden Grenzen die Hälfte des 
geringsten Zeilenabstandes, gemessen zwischen der Mittellinie der 
Rebzeilen, mindestens aber 0,75 m einzuhalten; dieser Abstand 
erhöht sich entlang von Wegen, Gewässern und Grünflächen um 
0,50 m. 
Gegenüber den sonstigen Grenzen, gerechnet vom äußersten Reb-
stock oder der äußersten Verankerung der Erziehungsvorrichtung 
an, beträgt der Abstand mindestens 1,0 m. 
Auf Grund des Beschlusses vom 22.04.2008 der Aufbaugemein-
schaft Diedesfeld ist bei auf Wege aufstoßenden Rebzeilen ein um 
0,5 m erhöhter Grenzabstand von 1,50 m einzuhalten. 

Begründung
1. Sachverhalt
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Die Grenzen der von der vorläufigen Besitzeinweisung erfassten 
Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) sind in die Örtlichkeit 
übertragen. Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen 
Grundstücke liegen vor. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
wurde gemäß § 62 Abs. 2 FlurbG zu dieser Anordnung gehört
(§ 25 Abs. 2 FlurbG).
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum DLR Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbehörde 
erlassen.
Rechtsgrundlage sind die §§ 62, 63, 65 und 66 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 
(BGBl I Seite 2794).
Die Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ist 
erfolgt.
Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Das Verhältnis der Abfindungen zu dem von jedem Beteiligten 
Eingebrachten steht fest.
Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Beteiligten die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre neuen Grundstücke schnellst-
möglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu übernehmen. Ein 
Nutzungswechsel ist nur entsprechend dem jahreszeitlichen Be-
wirtschaftungsablauf möglich. Der vorgesehene Zeitpunkt bietet 
die letzte Möglichkeit, die Bewirtschaftung bereits auf den neuen 
Grundstücken vorzunehmen. Im Übrigen haben sich die Beteiligten 
in betriebswirtschaftlicher Hinsicht bereits auf den Besitzübergang 
in diesem Jahr eingestellt.
Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung 
der vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwiegenden 
Interesse der Beteiligten des Verfahrens. Die aufschiebende Wirkung 
des Rechtsbehelfs hätte bei der örtlichen Verflechtung zahlreicher 
Altparzellen und Abfindungsgrundstücke zur Folge, dass viele 
Beteiligte ihre Landabfindung zu dem vorgesehenen Zeitpunkten 
nicht in Besitz nehmen könnten. Sie sollten möglichst bald die Vor-
teile der Besitzzusammenlegung ausnutzen und die erforderlichen 
betrieblichen Umstellungen einleiten können. Die Verzögerung der 
Besitzübernahme hätte deshalb erhebliche Nachteile für die Betei-
ligten zur Folge.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Interesse, 
da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und wegen der 
in die Flurbereinigung investierten erheblichen öffentlichen Mittel 
daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens möglichst bald herbei-
zuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO in der 
gültigen Fassung sind damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats ab dem ers-
ten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz
Abteilung Landentwicklung, Ländliche Bodenordnuing

Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt
oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion,
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der 
Frist bei einer der oben genannten Behörden eingegangen ist.
Im Auftrag
gez. Gerd Hausmann

Gemeinde Hanhofen
Am Karsamstag, 3. April 2010,

entfällt die Grünabfallannahme in Hanhofen.
Die Annahmestelle ist geschlossen!!

Verbandsgemeinde Dudenhofen

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Dudenhofen

ist zum 1. Juni 2010 die Stelle einer/eines
Schulsekretärin/Schulsekretärs

im Sekretariat der Realschule plus Dudenhofen/Römerberg 
in Dudenhofen als Teilzeitstelle bei einem Stellenumfang von 
75 % einer Ganztagskraft mit rd. 32 Stunden wöchentlich unter 
Berücksichtigung der Ferienzeiten zu besetzen.
Die Schule umfasst ca. 630 Schülerinnen und Schüler, darun-
ter ca. 250 Ganztagsschüler/innen in etwa 26 Klassen. An der 
Schule sind etwa 45 Lehrkräfte beschäftigt.
Das Aufgabengebiet beinhaltet unter Hinzuziehung von Office-
Standardprogrammen und einem Schulverwaltungsprogramm 
die folgenden Tätigkeiten:
•  Abwicklung der Aufnahme- und Überweisungsvorgänge,
•  Annahme von Entschuldigungen / Führen der Ganztagslis-

te,
• Erstellen von Klassenlisten und Verwaltung der Schülerak-

ten,
•  Anfertigung und Verwaltung des schülerbezogenen Schrift-

verkehrs,
•  Erstellung spezifischer Tabellen, Listen und Serienbriefe,
•  Bearbeitung der jährlich zu erfassenden Statistikdaten der 

Schüler, 
•  Abwicklung des Schulverwaltungsprogramms „Omnia“
•  Selbständige Arbeit in diversen Online-Portalen,
•  Abwicklung des Publikumsverkehrs,
Die Beschäftigung erfolgt nach Maßgabe des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) unter Einreihung in Ent-
geltgruppe 5.
Wir suchen eine flexible, gewandte Persönlichkeit mit korrek-
tem, sicherem und höflichen Auftreten, Organisationsfähigkeit, 
der Fähigkeit zu selbständiger und kooperativer Teamarbeit und 
der Bereitschaft zu engagierter Mitarbeit. Integrität zur Schul-
leitung und Souveränität im Umgang mit Eltern wird vorausge-
setzt. Sehr gute Kenntnisse im MS-Office-Bereich, insbesonde-
re bei der Arbeit mit Tabellenkalkulationen, sind unabdingbar. 
Erfahrungen im Schulsekretariat und seinen außerordentlichen 
flexiblen Arbeitsanforderungen sind von Vorteil.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 
bitte bis 
spätestens 12.04.2010 an die 

Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
Personalabteilung

Konrad-Adenauer-Platz 6
67373 Dudenhofen

Die Bürgerstiftung Dudenhofen
Zweck der Stiftung:
Zweck der Stiftung ist es, das Gemeinwesen der Ortsgemeinde Du-
denhofen zu stärken, gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung 
zu fördern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren. 
Dies geschieht durch die Förderung der Bildung, Erziehung und 
des Sports, der Jugend-, Familien- und Altenhilfe, der Kultur, 
Kunst und Denkmalpflege, des Umwelt- und Naturschutzes und 

Gemeindenachrichten
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Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und 
des Naturschutzgesetzes Rheinland-Pfalz – LPflG –, der Heimat-
pflege und des traditionellen Brauchtums sowie mildtätiger Zwecke 
in Dudenhofen.
Die Stiftung fördert und/oder initiiert gemeinnützige Veranstaltun-
gen und Projekte auf den Gebieten des Stiftungszwecks. Ferner kann 
die Stiftung steuerbegünstigte Institutionen oder Körperschaften des 
öffentlichen Rechts bei der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke, 
die den Stiftungszwecken dienen, unterstützen. 
Zur Erreichung des Stiftungszwecks kann die Stiftung mit anderen 
Einrichtungen zusammenarbeiten. 
Die Stiftung darf keine Aufgaben übernehmen, die zu den Pflichtauf-
gaben gemäß der Gemeindeordnung der Ortsgemeinde Dudenhofen 
gehören. 
Rechtsform:
Rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts
Stiftungssitz:
Dudenhofen
Kontaktdaten:
Bürgerstiftung Dudenhofen
c/o Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6
67373 Dudenhofen
Ansprechperson:
Herr Werner Wingerter
Fon: 06232 -656-140
Fax: 06232 - 656-158
Mail: w.wingerter@vg-dudenhofen.de
Internet: www.vg-dudenhofen.de
Aktivitäten:
Die konstituierende Sitzung des Stiftungsrats fand am 25.02.2010 
statt. Zu Stellvertretern des Vorsitzenden im Vorstand und im Stif-
tungsrat Herrn Bürgermeister Peter Eberhard wurde Frau Elke Sprau 
und Herr Gustav Adlhoch gewählt. 
Es wurden mittlerweile zum Grundstock der Stiftung Zustiftungen 
bei „runden“ Geburtstagen und anderen Anlässen getätigt. 
Mit der im Jahre 2009 eingegangenen Spende des Angelsportvereins 
wurden entsprechend dem vorgegebenen Verwendungszweck die 
Sorgenkinder in der Gemeinde Dudenhofen unterstützt.

Programm für April
Die genauen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem VHS-
Programmheft für das 1. Halbjahr 2010. Das Programm ist bei 
der Gemeindeverwaltung erhältlich.
Kursanmeldungen
(bitte auch um Anmeldungen zu den Vorträgen): 
Montags – freitags von 08.30 Uhr – 12.00 Uhr, 
Dudenhofen
Ramona Baßler
Tel. 0 62 32/6 56-243, Fax 0 62 32/6 56-1 53
E-Mail: r.bassler@vg-dudenhofen.de 
Internet: www.kvhs-rpk.de 
Römerberg
Ursula Ball
Tel. 0 62 32/8 19 26, Fax 0 62 32/8 19 65
E-Mail: u.ball@roemerberg.de 
Örtliche Leiterinnen
Dudenhofen
Marliese Goldschmidt, Tel. 0 62 32/9 32 16 
E-Mail: Marliese.Goldschmidt@gmx.de 
Römerberg
Charlotte Kahl, Tel. 0 62 32/85 09 65
E-Mail: ch.kahl@web.de 
Die Gebührenanforderung erfolgt direkt durch die VHS Rhein-Pfalz-
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Kreis, entweder durch Bankeinzug (bitte Konto-Nr. und Bankleitzahl 
angeben) oder durch Anforderung mittels Überweisung (zusätzliche 
Gebühr von 1,00 €).
Kursabmeldungen müssen spätestens 5 Werktage vor Kursbeginn 
erfolgen. Ein späterer Rücktritt ist nur dann möglich, wenn Teilneh-
mer schriftlich nachweisen, dass sie aus nicht selbst zu vertretenden 
Umständen (Krankheit, berufl. Verpflichtungen) nicht bzw. nicht 
weiter am Kurs teilnehmen können.

Kunst - Literatur - Musik

Mundart-Kabarett Alexander Entzminger – „Weltscherz“
 Kosmopfälzisches Lied & gut
 Freitag, 16.04.2010, 20.00 Uhr
 Eintritt 8,– Euro
 Römerberg-Berghausen, Zehnthaus
 Kartenvorverkauf:
 VHS, Gemeindeverwaltung
 Römerberg, Tel. 06232/81926
 Mediathek Römerberg,
 Berghäuser Str. 38b,
 Tel. 06232/683737

Ausstellung Skulptur und Objekte
 Karin Schmiedebach
 18.04. – 03.05.2010
 Eröffnung: Sonntag, 18.04.2010, 11.00 Uhr
 Bürgerhaus Dudenhofen

Politik - Gesellschaft - Umwelt

Veranstaltungen im Rahmen der 2. Dudenhofener Kräuter-
tage – mit Doris Winkenbach, ganzheitliche Gesundheitsbe-
raterin und Wildkräuterexpertin:
R1145021E1 Vielfalt der Kräuter für Garten, Terrasse und 
Balkon
Sa, 24.04.2010, 10:00-11:00h, 1 Termin,  Dudenhofen,
Zürkers Hofladen, kostenlos
R1145021E2 Vielfalt der Kräuter für Garten, Terrasse und 
Balkon
Sa, 24.04.2010, 14:00-15:00h, 1 Termin, Dudenhofen,
Zürkers Hofladen, kostenlos
R1145031E1 Kräutergartensprechstunde
Sa, 24.04.2010, 16:00-17:00h, 1 Termin, Dudenhofen,
Zürkers Hofladen, kostenlos
R3005041E1 Vortrag: Ganzheitliche Gesundheits-
vorsorge – natürlich aus dem eigenen Garten
So, 25.04.2010, 11:00-12:00h, 1 Termin, Dudenhofen,
Zürkers Hofladen, kostenlos

Kreativität
R2120311E1 Kreative Kartengestaltung: Geburt und Taufe
Das Material (Karten, Papier, Bänder etc.) und Zubehör werden 
gestellt und nach Verbrauch berechnet. Bitte mitbringen: Schere, 
Bleistift, Prittstift, sehr feiner Pinsel.
Claudia Flörchinger, 13.04.2010, Di, 19:00-22:00h,
1 Termin, Dudenhofen, Regionale Schule, 8 €
R2050081R2 Malen: Entdecke die eigene Kreativität
Sabine Gustke, 15.04.2010, Do, 19:00-21:30h, 10 Termine,
Römerberg, Regionale Schule Berghausen, 65 €

Gesundheit
Neuer Kurs:
R3010161R2 Yoga für jeden 
Die Übungen können von jedem bis ins hohe Alter ausgeführt wer-
den, da es nicht auf Leistung ankommt.
Josef Helfen, 16.04.2010, Fr, 9:30-11:00h, 9 Termine,
Römerberg-Mechtersheim, Haus am Lindenplatz, 45 €
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R3010151E2 Yoga – Mittelstufe
Andrea Sauerhöfer, 13.04.2010, Di, 19:30-21:00h, 12 Termine, 
Dudenhofen, Regionale Schule, 60 €
R3010331E2 – Yoga für den Rücken und Anfänger/-innen
Der sanfte Yoga-Kurs für Menschen mit und ohne Rückenbeschwer-
den, Bandscheiben- oder Nackenproblemen
Andrea Sauerhöfer, 13.04.2010, Di, 17:30h-19:00h, 12 Termine, 
Dudenhofen, Regionale Schule, 60 €
R3005011R1 MET- Meridianenergietechnik nach Franke –
Vortrag und Erlebnisabend
MET nach Franke® ist eine psychologische Version der Akupunktur 
ohne Nadeln. 
Silvia Bundschuh, 13.04.2010, Di, 20:00-22:00h, 1 Termin,
Römerberg, Regionale Schule Berghausen, 8 €
R3020261E3 Nordic-Walking für Frauen
Elke Berger, 14.04.2010, Mi, 19:00-20:30h, 4 Termine,
Dudenhofen, Festplatz, 17 €
R3020621R3 Rückhalt: Die Wirbelsäule trainieren,
den Rücken stärken – für Anfänger
Marita Seemann, 12.04.2010, Mo, 16:00-17:00h, 11 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 32 €
R3020621R4 Rückhalt: Die Wirbelsäule trainieren,
den Rücken stärken – für Anfänger
Marita Seemann, 12.04.2010, Mo, 17:00-18:00h, 11 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 32 €
Neuer Kurs:
R3020681R2 Wirbelsäulengymnastik für jedes Alter  –  
für Anfänger
Marita Seemann, 14.04.2010, Mi, 16:30-17:30h, 12 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 34 €
R3020621R5 Rückhalt: Die Wirbelsäule trainieren, 
den Rücken stärken – für Anfänger
Marita Seemann, 14.04.2010, Mi, 17:30-18:30h, 12 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 34 €
R3020621R6 Rückhalt: Die Wirbelsäule trainieren, 
den Rücken stärken – für Fortgeschrittene
Marita Seemann, 14.04.2010, Mi, 18:30-19:30h, 12 Termine, 
Römerberg, GS Heiligenstein, 34 €
R3020621R2 Rückhalt: Die Wirbelsäule trainieren,
den Rücken stärken
Uschi Sifflet, 13.04.2010, Di, 09:00-10:00h, 10 Termine,
Römerberg, GS Mechtersheim, 29 €
R3020071E3 Pilates
Marita Seemann, 15.04.2010, Do, 17:30-18:30h, 10 Termine,
GS Harthausen, 34 €
R3020071E4 Pilates
Marita Seemann, 15.04.2010, Do, 18:30-19:30h, 10 Termine,
 GS Harthausen, 34 €
R3020051R2 Fitness- und Bodytraining mit Aerobic, Stepp und 
Theraband
Christine Breininger, 15.04.2010, Do, 19:00-20:00h, 10 Termine, 
Römerberg, GS Heiligenstein, 29 €

Achtung!!! NEUER TERMIN!!!
R3010571E1 Autogenes Training
Angelika Winterberg, 20.04.2010, Di, 19:00-20.30h, 6 Termine, 
14-tätig, Dudenhofen, Bürgerhaus, 30 €

R3020711R2 Beckenbodengymnastik
Uschi Sifflet, 12.04.2010, Mo, 19:00-20:00h, 10 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 29 €
Aquafit –
Fitnesstraining im Wasser, Kreishallenbad Römerberg
Voraussetzung für den Kursbesuch ist, dass Sie schwimmen können. 
In der angegebenen Kursgebühr ist der Eintritt in das Hallenbad nicht 
enthalten. Bitte lösen Sie Eintrittskarten vor Ort!  
R3020401R3 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser - bereits belegt 
Mirko Fuchs, 13.04.2010, Di, 20:00-20:45h, 12 Termine, 39 €
R3020401R1 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser - bereits belegt                                                                                              
Mi, 14.04.2010, 17:30-18:15h, 10 Termine, Sabine Pätzel, 32 €

R3020401RK. Aquafit - Fitnesstraining im Wasser - bereits belegt                                                                                              
Mi,14.04.2010, 18:15-19:00h,10 Termine, Sabine Pätzel, 32 €
R3020401RD Aquafit - Fitnesstraining im Wasser - bereits belegt
Petra Kempf, 15.04.2010, Do, 18:30-19:15h, 10 Termine, 32 €
R3020401R4 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Mirko Fuchs, 13.04.2010, Di, 20:45-21:30h, 12 Termine, 39 €
R3020401RE Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Petra Kempf, 15.04.2010, Do, 19:15-20:00h, 10 Termine, 32 €
R3020401RF Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Petra Kempf, 15.04.2010, Do, 20:00-20:45h, 10 Termine, 32 €
R3020431R2 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
für Fortgeschrittene
Marion Höflich, 16.04.2010, Fr, 11:00-11:45h, 10 Termine, 32 €
R3020421R2 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
für Anfänger
Marion Höflich, 16.04.2010, Fr, 11:45-12:30h, 10 Termine, 32 €
R3020401RL Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Dorothe Kreinest, 16.04.2010, Fr, 18:00-18:45h, 10 Termine,
32 €
R 3020401RM Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Dorothe Kreinest, 16.04.2010, Fr, 18:45-19:30h, 10 Termine,
32 €
R3020411R5 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Dorothe Kreinest, 17.04.2010, Sa, 12:00-12:45h, 11 Termine,
36 €
R3020411R6 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Dorothe Kreinest, 17.04.2010, Sa, 12:45-13:30h, 11 Termine,
36 €
R3020411R7 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser 
Petra Kempf, 17.04.2010, Sa, 16:40-17:25h, 11 Termine, 36 €
R3020411R8 Aquafit - Fitnesstraining im Wasser
Petra Kempf, 17.04.2010, Sa, 17:25-18:10h, 11 Termine, 36 €

Programm 55+
R7033211R4 Gymnastik 60+ – aktiv sein
Bewegung mit Musik im Sitzen, Stehen und Gehen. Sorgt für Akti-
vierung des gesamten Bewegungsapparates, fördert das Gedächtnis 
und trägt somit zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Helma Gerbes, 13.04.2010, Di, 15:00-16:00h, 12 Termine,
Römerberg, GS Heiligenstein, 31 €

EDV, Multimedia
R8004111R1 Internet und E-Mail
Inge Lange, 13.04.2010, Di, 09:00-12:00h, 4 Termine, Römerberg, 
Computer Club Römerberg (CCR), 64 €

Information, Beratung und Einstufung
für Migrantinnen und Migranten:
Montags und mittwochs 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstags und donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr
Europaplatz 5, Ludwigshafen (Zimmer B 235),
Tel. 0621/5909-235, g.braner-owada@kv-rpk.de
Montags und freitags 9.00 – 12.00 Uhr
KVHS-Bildungszentrum (Raum 8), Tel. 06235/6022
Neustückweg 2, Schifferstadt
s.holzhaeuser-sutter@kvhs-bildungszentrum.de

Elternlotsendienst
Osterferien 

vom 26.03.2010 – 09.04.2010 

Schule, Kindergärten und
sonstige Bildungseinrichtungen
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Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendtreffs
Dudenhofen: (im Untergeschoss des Bürgerhauses)
Dienstags 16.00 – 18.00 Uhr für Kids von 8 – 13 Jahren
 Jeden 1. und 4. Dienstag,
 18.00 – 20.00 Uhr, 
 Jugendcafé für Jugendliche von 14 – 17 Jahren
Harthausen: (Speyerer Straße 25)
Mittwochs 16.00 – 18.00 Uhr für Kids von 8 – 13 Jahren
 Jeden 2. und 4. Mittwoch, 18.00 – 20.00 Uhr,
 Jugendcafé für Jugendliche von 14 – 17 Jahren
Hanhofen: (im Hof des Gemeindehauses)
Donnerstags 16.00 – 18.00 Uhr für Kids von 8 – 13 Jahren
 Jeden 1. und 3. Donnerstag, 18.00 – 20.00 Uhr,
 Jugendcafé für Jugendliche von 14 – 17 Jahren
Sprechzeit der Jugendpflege:
dienstags, 08.00 – 10.00 Uhr oder nach Vereinbarung
GILA mbH, Kilianstr. 41, 67373 Dudenhofen, Tel. 0 62 32/99 07 84

Mittagstisch 
für Hanhofener Seniorinnen und Senioren jeden Mittwoch um 
12.00 Uhr im Gemeindehaus
Speiseplan
Mittwoch, 07.04.10 KEIN MITTAGSTISCH
Mittwoch, 14.04.10 Gebackener Fleischkäse, Salzkartoffeln,
 Gurkensalat
 Nachtisch: Fuchtjoghurt
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Kinder- und Jugendforum

Seniorenforum

Mittwoch, 21.04.10 Wurstsalat, Bartkartoffeln
 Nachtisch: Obstsalat
Mittwoch, 28.04.10 Nudeln mit Gulasch, Salat
 Nachtisch: Eis
Mittwoch, 05.05.10 Fisch im Karotten-Reis-Bett
 Nachtisch: Obstquarck

Sie müssen nicht immer alleine zu Mittag essen. In der Ge-
meinschaft schmeckt es einfach besser. Wir bitten um Ihre 
Anmeldung: Tel. 0 63 44/68 47. Unser Küchenteam und die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer freuen sich auf Ihr 
Kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Friederike Ebli             Christian Hänlein
Ortsbürgermeisterin Verein Familienzentrum Hanhofen

Die Senioren Union Dudenhofen
Einladung
Liebe Mitglieder un Freunde,
das Ziel unserer nächsten Halbtagesfahrt ist das Schloss „Fa-
vorite“ bei Rastatt. Das barocke Schloss „Favorite“ ist das 
älteste und einzig erhaltene „Porzellanschloss“ des 18. Jahr-
hunderts, errichtet von der Markgräfin Sibylla Augusta von 
Baden-Baden. Sie hatte klare Vorstellungen wie dieses baro-
cke Gesamtkunstwerk mit reicher dekoativer Innenausstattung 
auszusehen hatte. Hier zeigte sie ihre berühmte Porzellan-, 
Glas- und Fayencensammlungen. Es diente als Sommerresi-
denz und in der nahen Emeritage zog sich die Markgräfin oft 
in die Einsamkeit zurück.
Bei einer Halbtagesfahrt am

Donnerstag, 15. April 2010
wollen wir dieses Schmuckstück barocker Kunst besichti-
gen. Lebendig wird die Welt des 18. Jahrhunderts auch bei 
einem Spaziergang durch den Park, der das Schloss umgibt. 
Ein Sommersitz für Vergnügungen und Jagdfeste sollte es 
werden.
Den Abschluss erleben wir mit einem gemütlichen Beisam-
mensein.
Abfahrt:  Dudenhofen:  13.00 Uhr
 Hanhofen:  13.10 Uhr
 Harthausen:  13.15 jeweils an der Kirche
Rückkehr:  ca. 21.00 Uhr
Preis:  15,– € für Fahrt und Führung
Anmeldung:  Curt Cherbourg, Tel. 06232/94277 bis spätes-

tens 10. April 2010
Bei Nutzung des Anrufbeantworters bitte eigene Telefonnum-
mer angeben.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihre Senioren Union Dudenhofen

Senioren im Rhein-Pfalz-Kreis
„Die Uhus“  
Die Frühjahrs-Ausgabe der Seniorenzeitung „Die Uhus“ liegt nach 
den Osterferien für alle Interessenten bereit. Die Senioren des Rhein-
Pfalz-Kreises haben wieder Themen zur Pflege, neuen Wohnformen 
und kleine Geschichten aus dem alltäglichen Leben, sowie in Zu-
sammenarbeit mit Jungen Menschen eine Jugendseite gestaltet. Sie 
können die kostenlose Zeitschrift bei Ihrer Gemeindeverwaltung, 
oder über den Seniorenbeirat in Ihrer Nähe erhalten. 
Für die Sommerausgabe suchen wir wieder neue Texte und Ideen 
für unser Magazin. 
Haben Sie in Ihrem Leben schon viel erlebt, betreiben Sie ein 
außergewöhnliches Hobby, geben Ihre Lebenserfahrung gerne an 
jüngere Menschen weiter? Oder kennen Sie Menschen die eine 
besondere Lebensgeschichte  haben, dann rufen Sie uns an. 
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Redaktionsschluss Sommerausgabe der Uhus Ausgabe  2/2010 ist 
der 1. Juli. Ihr Uhus Team
Die Redaktion „Die Uhus“ 
Mehrgenerationenhaus Limburgerhof
Wir sind jeden Dienstag von 9.00 -12.00 Uhr für Sie da. 
Kontakt: Elke Becker
Tel: 06236/ 48 53 35 oder  42 64 31
dieuhus.redaktion@t-online.de
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